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Entwurf zur Änderung des AGSG zur Umsetzung des 

GAFÖG in Bayern (nur relevante Änderungen) -  
 
Diese Änderungen sind noch nicht beschlossen und noch in 
der Abstimmung.  
 
§ alt neu 

AGSG 

Art 45a 

Die Zuweisung eines 

Betreuungsplatzes gemäß § 24 

Abs. 2 SGB VIII in der ab 1. 

August 2013 geltenden Fassung 

setzt grundsätzlich voraus, dass 

die Erziehungsberechtigten die 

Gemeinde und bei einer 

gewünschten Betreuung durch 

eine Kindertagespflegeperson 

den örtlichen Träger der 

öffentlichen Jugendhilfe 

mindestens drei Monate vor der 

geplanten Inanspruchnahme in 

Kenntnis setzen. 

Geltendmachung des 
Rechtsanspruchs auf Förderung in 
einer Tageseinrichtung oder in 
Kindertagespflege bis zum 
Schuleintritt. 
 
Der Anspruch nach § 24 Abs. 2 
und 3 SGB VIII ist beim örtlichen 
Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
grundsätzlich mindestens drei 
Monate vor der beabsichtigten 
Inanspruchnahme der Leistung 
nach § 24 Abs. 2 und 3 SGB VIII 
geltend zu machen. 

 

AGSG 

Art 45b 

 (neu) Geltendmachung des 
Rechtsanspruches auf ganztägige 
Bildung und Betreuung von 
Kindern im Grundschulalter 
 

(1) Die Erziehungsberechtigten 
haben den örtlichen Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe jährlich 
grundsätzlich spätestens bis zum 
30. April des jeweiligen 
Kalenderjahres über den Umfang 
der beabsichtigten 
Inanspruchnahme eines Angebots 
nach § 24 Abs. 4 SGB VIII in der 
am 1. August 2026 geltenden 
Fassung während der Schultage 
und in den Ferien im Zeitraum ab 
dem ersten Schultag des 
kommenden Schuljahres bis zum 
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letzten Werktag vor dem ersten 
Schultag des darauffolgenden 
Schuljahres in Kenntnis zu setzen.  
Hierbei ist von den 
Erziehungsberechtigten 
anzugeben, welche Schule das 
Kind besuchen wird. Die 
Bestimmungen zur Schulpflicht 
gemäß dem Zweiten Teil Abschnitt 
IV des Bayerischen Gesetzes über 
das Erziehungs- und 
Unterrichtswesen (BayEUG) 
bleiben unberührt. 
 

(2) Der Anspruch besteht 
ganzjährig, mit Ausnahme von 
zwanzig Werktagen im Sinne des § 
7 Abs. 4 SGB VIII in der am 1. 
August 2026 geltenden Fassung in 
den Ferien. Die förderrechtlichen 
Bestimmungen zu Schließzeiten 
nach dem Bayerischen 
Kinderbildungs- und -
betreuungsgesetz und der 
Kinderbildungsverordnung 
(AVBayKiBiG) bleiben hiervon 
unberührt.“ 

 

AGSG 

Art 52b 

(neu) Bundesmittel für laufende 
Belastungen im Zuge der 
Umsetzung des 
Ganztagsanspruchs für Kinder im 
Grundschulalter; 
Verordnungsermächtigung 
 
(1) Soweit der Freistaat Bayern 
erhöhte Landesanteile an der 
Umsatzsteuer 
nach § 1 FAG zum anteiligen 
Ausgleich für laufende 
Belastungen der Länder, die 
diesen aus der stufenweisen 
Einführung eines Anspruchs auf 
Förderung für Grundschulkinder 
entstehen, erhält, werden diese 
vollumfänglich an die bayerischen 
Kommunen weitergegeben. 
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(2) Das Staatsministerium wird 
ermächtigt, im Einvernehmen mit 
den Staatsministerien des Innern, 
für Sport und Integration, der 
Finanzen und für Heimat sowie für 
Unterricht und Kultus die 
Einzelheiten zur Weitergabe der in 
Abs. 1 genannten Bundesmittel 
durch Rechtsverordnung zu 
bestimmen. 

 

BayKiBiG 

Art 2, Abs. 

1 Satz 3 

Horte sind 

Kindertageseinrichtungen, deren 

Angebot sich überwiegend an 

Schulkinder richtet und (…) 

 

Horte sind 
Kindertageseinrichtungen, deren 
Angebot sich überwiegend an 
Schulkinder richtet; dazu zählen 
auch Kombieinrichtungen, die 
konzeptionell, räumlich und 
personell eng mit der Schule 
verzahnt sind, und (…) 

 

BayEuG 

Art 6 

Abs. 4 

Auf Antrag des 

Schulaufwandsträgers können an 

Grundschulen, Mittelschulen, 

Realschulen, Wirtschaftsschulen 

und Gymnasien sowie an den 

entsprechenden Förderschulen 

schulische Ganztagsangebote in 

eigenen Ganztagsklassen in 

rhythmisierter Form (gebundenes 

Ganztagsangebot) und in 

klassen- und 

jahrgangsübergreifender Form 

(offenes Ganztagsangebot) 

eingerichtet werden. Um dem 

Unterstützungsbedarf der 

Schülerinnen und Schüler mit 

oder mit drohender Behinderung 

Rechnung zu tragen, können 

schulische Ganztagsangebote 

entsprechend Satz 1 mit 

Leistungen der Jugend- und 

Eingliederungshilfe nach dem 

Achten Buch Sozialgesetzbuch 

oder der Eingliederungshilfe nach 

dem Neunten Buch 

Sozialgesetzbuch ergänzt bzw. zu 

Auf Antrag des 
Schulaufwandsträgers können an 
Grundschulen, Mittelschulen, 
Realschulen, Wirtschaftsschulen 
und Gymnasien sowie an den 
entsprechenden Förderschulen 
schulische Ganztagsangebote in 
eigenen Ganztagsklassen in 
rhythmisierter Form (gebundenes 
Ganztagsangebot) und in klassen- 
und jahrgangsübergreifender Form 
(offenes Ganztagsangebot) 
eingerichtet werden. Um dem 
Unterstützungsbedarf der 
Schülerinnen und Schüler mit oder 
mit drohender Behinderung 
Rechnung zu tragen, können 
schulische Ganztagsangebote 
entsprechend Satz 1 mit 
Leistungen der Jugend- und 
Eingliederungshilfe nach dem 
Achten Buch Sozialgesetzbuch 
oder der Eingliederungshilfe nach 
dem Neunten Buch 
Sozialgesetzbuch ergänzt bzw. zu 
einem gemeinsamen Bildungs- 
und Betreuungsangebot 
verbunden werden. Die Planungen 
zu schulischen 
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einem gemeinsamen Bildungs- 

und Betreuungsangebot 

verbunden werden. Die 

Planungen zu 

Ganztagsangeboten erfolgen im 

Benehmen mit den Trägern der 

öffentlichen Jugendhilfe. Die 

Einrichtung der 

Ganztagsangebote erfolgt nach 

Maßgabe der hierfür im Haushalt 

bereit gestellten Stellen und 

Mittel. Die Wahlfreiheit zwischen 

Halbtagsschule und 

Ganztagsangeboten im Bereich 

der staatlichen Schulen wird 

gewährleistet; es besteht kein 

Rechtsanspruch auf den Besuch 

eines Ganztagsangebots. 

Schülerinnen und Schüler, die von 

ihren Erziehungsberechtigten für 

ein Ganztagsangebot angemeldet 

wurden, sind verpflichtet, an 

diesem teilzunehmen. 

Ganztagsangeboten erfolgen im 
Benehmen mit den Trägern der 
öffentlichen Jugendhilfe. Die 
Einrichtung der dieser 
Ganztagsangebote erfolgt nach 
Maßgabe der hierfür im Haushalt 
bereit gestellten Stellen und 
Mittel. Die Wahlfreiheit zwischen 
Halbtagsschule und 
Ganztagsangeboten im Bereich 
der staatlichen Schulen wird 
gewährleistet; es besteht kein 
Rechtsanspruch auf den Besuch 
eines schulischen 
Ganztagsangebots. Schülerinnen 
und Schüler, die von ihren 
Erziehungsberechtigten für ein 
schulisches Ganztagsangebot 
angemeldet wurden, sind 
verpflichtet, an diesem 
teilzunehmen. 

BayEuG 

Art. 31 

Abs. 2 

Die Schulen sollen durch 

Zusammenarbeit mit Horten und 

ähnlichen Einrichtungen die 

Betreuung von Schülerinnen und 

Schülern außerhalb der 

Unterrichtszeit fördern. 

Die Schulen sollen durch 
Zusammenarbeit mit Horten, 
Mittagsbetreuungen und ähnlichen 
Einrichtungen die Betreuung von 
Schülerinnen und Schülern 
außerhalb der Unterrichtszeit 
fördern. 

BayEuG 

Art. 31 

Abs. 3 

Mittagsbetreuung wird bei Bedarf 

auf Antrag des jeweiligen Trägers 

an der Grundschule, in 

geeigneten Fällen auch an 

anderen Schularten nach 

Maßgabe der im Staatshaushalt 

ausgebrachten Mittel im 

Zusammenwirken mit den 

Kommunen und den 

Erziehungsberechtigten 

angeboten. Diese bietet den 

Erziehungsberechtigten in 

Zusammenarbeit mit der Schule 

eine verlässliche Betreuung für 

die Zeiten, die über das 

Mittagsbetreuung wird bei Bedarf 

auf Antrag des jeweiligen Trägers 

an der Grundschule, in geeigneten 

Fällen auch an anderen Schularten 

nach Maßgabe der im 

Staatshaushalt ausgebrachten 

Mittel im Zusammenwirken mit den 

Kommunen und den 

Erziehungsberechtigten 

angeboten. Diese bietet den 

Erziehungsberechtigten in 

Zusammenarbeit mit der Schule 

eine verlässliche Betreuung für die 

Zeiten, die über das 

Unterrichtsende hinausgehen. Die 
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Unterrichtsende hinausgehen. Die 

Mittagsbetreuung untersteht der 

Schulaufsicht. Art. 60a Abs. 2 und 

3 gilt entsprechend mit der 

Maßgabe, dass die Vorlage des 

erweiterten Führungszeugnisses 

bei der zuständigen 

Schulaufsichtsbehörde zu 

erfolgen hat. Für die Untersagung 

von Errichtung und Betrieb einer 

Mittagsbetreuung gilt Art. 110 

entsprechend. 

Mittagsbetreuung untersteht der 

Schulaufsicht. Art. 60a Abs. 2 und 

3 gilt entsprechend mit der 

Maßgabe, dass die Vorlage des 

erweiterten Führungszeugnisses 

bei der zuständigen 

Schulaufsichtsbehörde zu erfolgen 

hat. Für die Untersagung von 

Errichtung und Betrieb einer 

Mittagsbetreuung gilt Art. 110 

entsprechend. 

BayEuG 

Überschrift 

Vierter Teil 

Schülerheime Schülerheime, Mittagsbetreuung 

BayEuG 

Art 110 a 

 

(neu) (1) Mittagsbetreuungen sind 
eigenständige Einrichtungen des 
Schulaufwandsträgers oder eines 
freien Trägers außerhalb der 
sonstigen Bildungs- und 
Betreuungsformen. Diese bieten 
den Erziehungsberechtigten in 
Zusammenarbeit mit der Schule 
eine verlässliche Betreuung für die 
Zeiten, die über das 
Unterrichtsende hinausgehen. 
 
(2) Mittagsbetreuungen werden bei 
Bedarf auf Antrag des jeweiligen 
Trägers an Grundschulen und 
Grundschulstufen an 
Förderschulen nach Maßgabe der 
im Staatshaushalt ausgebrachten 
Mittel im Zusammenwirken mit den 
Kommunen und den 
Erziehungsberechtigten 
angeboten. Art. 60a Abs. 2 und 3 
gilt entsprechend mit der 
Maßgabe, dass die Vorlage des 
erweiterten Führungszeugnisses 
gegenüber der zuständigen 
Schulaufsichtsbehörde zu erfolgen 
hat. 
Für die Untersagung von 
Errichtung und Betrieb einer 
Mittagsbetreuung gilt Art. 110 
entsprechend. 
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BayEUG 

Art 111 

Abs. 1 

Satz 5 

(neu) Zur staatlichen Schulaufsicht 

gehören: 

 

(…) 

die Aufsicht über 
Mittagsbetreuungen gemäß Art. 
110a sowie über Ferien- 
angebote für Schülerinnen und 
Schüler der Jahrgangsstufen 1 bis 
4 in Grundschulen, Förderschulen 
oder Mittagsbetreuungen, wenn 
diese von 
aktiv tätigen Kooperationspartnern 
im schulischen Ganztag, aktiv 
tätigen 
Trägern der Mittagsbetreuung, 
Kommunen oder Trägern privater 
Schulen durchgeführt werden und 
für das eingesetzte Personal der 
Nachweis gemäß Art. 60a Abs. 2 
und 3 gegenüber der zuständigen 
Schulaufsichtsbehörde erfolgt, und 
(…) 
 

BayEUG 

Art 113 

Abs 1 

Satz 1 

(1) Die Schulaufsichtsbehörden 

haben in Erfüllung ihrer Aufgaben 

insbesondere das Recht, die 

Unterrichtseinrichtungen, 

Schülerheime und Einrichtungen 

der Mittagsbetreuung zu 

besichtigen, Einblick in deren 

Betrieb zu nehmen sowie Berichte 

und Nachweise zu fordern. 

(1) Die Schulaufsichtsbehörden 
haben in Erfüllung ihrer Aufgaben 
insbesondere das Recht, die 
Unterrichtseinrichtungen, 
Schülerheime, Einrichtungen der 
Mittagsbetreuung sowie 
Ferienangebote im Sinne von Art. 
111 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 zu 
besichtigen, Einblick in deren 
Betrieb zu nehmen sowie Berichte 
und Nachweise zu fordern. 

BayEUG 

Art 113 

Abs 1 

Satz 2 

(2) Schulaufsichtliche 

Anordnungen können sowohl an 

den Träger als auch an die 

Leiterin oder den Leiter einer 

Unterrichtseinrichtung oder eines 

Schülerheims gerichtet werden. 

(2) Schulaufsichtliche Anordnungen 
können an den Träger, die Leiterin 
oder den Leiter oder eine sonst 
verantwortliche Person einer 
Unterrichtseinrichtung, eines 
Schülerheims, einer 
Mittagsbetreuung oder eines 
Ferienangebots im Sinne von Art. 
111 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 gerichtet 
werden. 
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BAYEUG 

Art 114 

Abs 1 

Satz 4 

(neu)  

Die unmittelbare staatliche 
Schulaufsicht obliegt (…) den 
Regierungen: (…) 
 
(j) bei Ferienangeboten gemäß Art. 
111 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 unter 
entsprechender Geltung von Art. 
110 in Förderschulen, privaten 
Grundschulen oder diesen 
zugeordneten Mittagsbetreuungen. 

 

BAYEUG 

Art 114 

Abs 1 

Satz 5 

(neu) Die unmittelbare staatliche 
Schulaufsicht obliegt (…) den 
Schulämtern: (…) 
 
„c) bei Ferienangeboten gemäß 
Art. 111 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 unter 
entsprechender Geltung von Art. 
110 in öffentlichen Grundschulen 
und diesen zugeordneten 
Mittagsbetreuungen. 
. 
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